Mutterschutz

Hinweise zum Ablauf
1. Auslegen oder Aushängen eines Abdrucks des Mutterschutzgesetzes

2. Gefährdungsbeurteilung nach der „Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz“ durchführen. Die Arbeitsbedingungen müssen nach Art, Ausmaß und Dauer hinsichtlich einer Gefährdung werdender Mütter beurteilt werden.

Es sollen die Gefahren abgeschätzt werden und die Schutzmaßnahmen bestimmt werden

Die Analyse ist schon vor Eintritt einer Schwangerschaft durchzuführen

3. Unterrichtung

Die Arbeitnehmerinnen sind über die Ergebnisse der Beurteilung zu unterrichten

Siehe Liste „Gefährdungsbeurteilung“
4. Schwangerschaftsmeldung

Bei Mitteilung einer Schwangerschaft an den Arbeitgeber ist die Schwangere sofort von allen Tätigkeiten und Expositionen zu entbinden, die in der Beurteilung als gesundheitsschädlich für Mutter oder Kind festgelegt wurden. Da sich Tätigkeiten ändern können soll nochmals aktuell die Tätigkeit der Schwangeren überprüft werden.
Die Schwangerschaft ist unverzüglich an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt zu melden.
Die Meldung muss die Information über den ab Meldung vorgesehenen Einsatz der werdenden Mutter beinhalten
Auch mit Einverständnis der Schwangeren darf die werdende Mutter nicht in, nach dem Mutterschutzgesetz, verbotenen Bereichen oder für verbotene Tätigkeiten eingesetzt werden

Zuständig für Betriebe/ Einrichtungen in Niederbayern ist die 
Regierung von Niederbayern -Gewerbeaufsichtsamt-  Gestütstr. 10
84028 Landshut

Für Betriebe/ Einrichtungen in der Oberpfalz ist die 
Regierung der Oberpfalz –Gewerbeaufsichtsamt-  Bertoldstr. 2
93047  Regensburg

5. Prüfung des Immunstatus

Im Bereich der vorschulischen Kinderbetreuung ist der Immunstatus gegen Kinderkrankheiten für den weiteren Einsatz zu prüfen.
Es handelt sich dabei um folgende Erkrankungen:

Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Keuchhusten, Ringelröteln, Cytomegalie, Hepatitis A
Vorgehensweise nach den „Hinweisen für Arbeitgeber, Beschäftigte und Betriebsärzte…“ des Ministeriums.

Deshalb: Impfbuch mitnehmen

Die Prüfung des Immunstatus muss von einem Arzt (Betriebsarzt) geprüft werden und wird auf Kosten des Arbeitgebers in Auftrag gegeben. 

Siehe Auftragsformular  „Untersuchungsauftrag bezüglich der Infektionsgefährdung werdender Mütter beim beruflichen Umgang mit Kindern“

Dem Auftrag sollte das Rückformular 
„ Bescheinigung für Arbeitgeber“  und die 
„Hinweise für Arbeitgeber, Beschäftigte und Betriebsärzte…“ des Ministeriums beigelegt werden.

Nach den Inhalten der Bescheinigung ist weiter zu verfahren

Sollte es möglich sein die Schwangere ohne Umgang mit Kindern weiter zu beschäftigen, kann dies, nach Prüfung dieses Arbeitsplatzes auf Unbedenklichkeit, geschehen.

6. Kostenerstattung für den Arbeitgeber
Wenn die Schwangere vollkommen von der Arbeit freigestellt wird, kann eine finanzielle Erstattung über die zuständige Krankenkasse erfolgen.
